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	Zwei Menschenrechtsverteidiger zu Unrecht in Haft

	TUNESIEN


Anfang Mai 2024 nahmen die tunesischen Behörden die Menschenrechtsverteidiger Mustapha Djemali und Abderrazek Krimi vom Tunesischen Flüchtlingsrat (CTR) fest. Die angesehene lokale Organisation arbeitet mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk zusammen. Die Behörden ordneten die Untersuchungshaft der beiden Männer im Rahmen eines umfassenden Vorgehens gegen Organisationen an, die Flüchtlinge und Migrant*innen unterstützen. Sie befragten sie ausschliesslich zu ihrer legitimen Arbeit zur Verteidigung der Rechte von Flüchtlingen und Asylsuchenden.
Die anhaltende Inhaftierung der Menschenrechtsverteidiger Mustapha Djemali und Abderrazek Krimi gibt Anlass zu grosser Sorge. Am 7. Mai 2024 wurden sie von einem Untersuchungsrichter in Tunis wegen «Unterstützung der illegalen Einreise» von Ausländer*innen und «Gewährung von Unterschlupf» in Untersuchungshaft genommen. Die Untersuchungshaft wurde bereits zweimal verlängert.
Die Anklagen beruhen ausschliesslich auf ihrer rechtmässigen Tätigkeit beim tunesischen Flüchtlingsrat (Conseil Tunisien pour les Refugies - CTR), einer tunesischen NGO, die mit den tunesischen Behörden und dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) bei der Vorregistrierung von Asylsuchenden und der Bereitstellung grundlegender Hilfsleistungen zusammenarbeitete. Die Inhaftierung der beiden Männer ist willkürlich, da die Verteidigung der Rechte von Flüchtlingen und Migrant*innen unabhängig von ihrem rechtlichen Status, einschliesslich der Bereitstellung von Unterkünften, nach internationalem Recht keine Straftat darstellt. Gemäss dem von Tunesien ratifizierten UN-Übereinkommens gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und seines Zusatzprotokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels darf das Engagement für Flüchtlinge und Migrant*innen niemals mit Menschenschmuggel oder Menschenhandel gleichgesetzt werden. Die Behörden missbrauchen diese Bestimmungen, um Menschenrechts- und humanitäre Arbeit zu kriminalisieren, was einen unzulässigen Eingriff in die Rechte von Menschenrechtsverteidiger*innen darstellt, wie sie in der UN-Erklärung über Menschenrechtsverteidiger*innen festgelegt sind, sowie in das Recht auf Vereinigungsfreiheit gemäss dem von Tunesien ratifizierten Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte.
Tunesien ist Vertragspartei der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, die Flüchtlingen das Recht auf Identitäts- und Reisedokumente, Arbeit, Wohnung, Bildung und Unterstützung sowie Schutz vor Sanktionen bei irregulärer Einreise gewährt. Nach der Festnahme von Mustapha Djemali und Abderrazek Krimi stellte der CTR seine Tätigkeit ein, was zu kritischen Unterbrechungen beim Zugang zu Asylverfahren und grundlegenden Dienstleistungen wie Gesundheits-fürsorge, Unterkunft und Kinderschutz führte.
Die Behörden verweigern den beiden Menschenrechtsverteidigern auch die Versorgung mit notwendigen Medikamenten und gefährden dadurch ihre Gesundheit.
Anfang Mai 2024 begann die tunesische Regierung ihr hartes Vorgehen gegen Flüchtlinge und Migrant*innen sowie gegen zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für deren Rechte einsetzen. Am 6. Mai 2024 griff Präsident Kais Saied in öffentlichen Äusserungen Organisationen an, die im Bereich der Migration tätig sind. Er beschuldigte sie, die «Ansiedlung» von Migrant*innen anzustreben, und bezeichnete sie als «Verräter» und «[ausländische] Agenten». Er sagte: «Es gibt Netzwerke im Inneren, die mit Netzwerken im Ausland in Verbindung stehen... Finanzielle Transfers erhalten ... diejenigen, die fälschlicherweise behaupten, dass sie [die Migranten] schützen, eine Vereinigung, Sie alle wissen, dass sie eine Ausschreibung veröffentlicht haben, um diese Afrikaner zu beherbergen ... die sich illegal [in Tunesien] aufhalten».
Am 7. Mai 2024 kündigte eine Staatsanwaltschaft in Tunis Ermittlungen gegen Vereine wegen «Missbrauchs ihres Mandats zur finanziellen Unterstützung» von Migrant*innen ohne Papiere an. Die Behörden haben seitdem die Leitung bzw. ehemalige Mitarbeiter*innen oder Mitglieder von mindestens 15 Organisationen vorgeladen, festgenommen und strafrechtliche Ermittlungen gegen sie aufgenommen. Zehn Menschenrechts-verteidiger*innen, NGO-Mitarbeiter*innen und ehemalige Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, die mit ihnen zusammengearbeitet haben, befinden sich in willkürlicher Untersuchungshaft, weil sie beschuldigt werden, Migrant*innen ohne Papiere zu unterstützen oder Delikte im Zusammenhang mit der Finanzierung von NGOs begangen zu haben. Im selben Monat führten die Behörden bei Flüchtlingen und Migrant*innen Zwangsräumungen durch und verurteilten Vermieter*innen in Strafverfahren wegen der Vermietung von Wohnungen an Migrant*innen ohne Papiere. Dieses scharfe Vorgehen war eine der jüngsten Eskalationen im Rahmen einer allgemeinen Verschlechterung der Rechte von Flüchtlingen und Migrant*innen seit Februar 2023, die durch rassistische Praktiken und Sprache gekennzeichnet ist. Dieses Muster der Kriminalisierung von Personen, die sich für die Rechte von Flüchtlingen und Migrant*innen einsetzen, wurde auch in Europa und darüber hinaus dokumentiert. 

/ Fortsetzung der Hintergrundinformationen: siehe bitte online …

EMPFOHLENE AKTIONEN
1. Schreiben Sie einen höflichen Appellbrief in Ihren eigenen Worten oder verwenden Sie den Modellbrief auf Seite 2.
1. Bitte schreiben Sie vor dem 10. November 2025.
1. Bevorzugte Sprache(n): Arabisch, Französisch, Englisch oder in Ihrer eigenen Sprache.
1. INFO POSTVERSAND: Der Versand von Briefen ist nach fast allen Ländern möglich. Erkundigen Sie sich vorab bei der Post, ob Briefe im Zielland aktuell zugestellt werden. 
Ansonsten senden Sie ihn via E-Mail, Fax oder soziale Medien, wenn vorhanden und/oder als c/o via die Botschaft. Vielen Dank.
	APPELLE AN den Präsidenten
	KOPIEN AN 

	Président de la République Kaïs Saïed
Route de la Goulette, Site archéologique de Carthage, Tunisie
Beste Möglichkeiten, die Zielperson zu erreichen:
Facebook: https://www.facebook.com/Presidence.tn/ 
Twitter/X: @TnPresidency
E-Mail: contact@carthage.tn 
	Botschaft von Tunesien / Ambassade de Tunisie
Kirchenfeldstrasse 63
3005 Bern
Fax: 031 351 04 45
E-Mail: at.berne@diplomatie.gov.tn

	 Infos zu Social Media und zusätzliche Adressen siehe : amnesty.ch UA 045/25
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Président de la République
Kais Saied
Route de la Goulette, Site archéologique de Carthage
Tunisie
Facebook: https://www.facebook.com/Presidence.tn/
Twitter/X: @TnPresidency
E-Mail: contact@carthage.tn
________________________

Exzellenz
Ich wende mich an Sie, weil ich angesichts der fortdauernden Inhaftierung der Menschenrechtsverteidiger Mustapha Djemali und Abderrazek Krimi in grosser Sorge bin. Am 7. Mai 2024 wurden sie von einem Untersuchungsrichter in Tunis wegen «Unterstützung der illegalen Einreise» von Ausländer*innen und «Gewährung von Unterschlupf» in Untersuchungshaft genommen. Die Untersuchungshaft wurde bereits zweimal verlängert.
Die Anklagen beruhen ausschliesslich auf ihrer rechtmässigen Tätigkeit beim tunesischen Flüchtlingsrat (Conseil Tunisien pour les Refugies - CTR), einer tunesischen NGO, die mit den tunesischen Behörden und dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) bei der Vorregistrierung von Asylsuchenden und der Bereitstellung grundlegender Hilfsleistungen zusammenarbeitete. Die Inhaftierung der beiden Männer ist willkürlich, da die Verteidigung der Rechte von Flüchtlingen und Migrant*innen unabhängig von ihrem rechtlichen Status, einschliesslich der Bereitstellung von Unterkünften, nach internationalem Recht keine Straftat darstellt. Gemäss dem von Tunesien ratifizierten UN-Übereinkommens gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und seines Zusatzprotokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels darf das Engagement für Flüchtlinge und Migrant*innen niemals mit Menschenschmuggel oder Menschenhandel gleichgesetzt werden.
Tunesien ist Vertragspartei der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, die Flüchtlingen das Recht auf Identitäts- und Reisedokumente, Arbeit, Wohnung, Bildung und Unterstützung sowie Schutz vor Sanktionen bei irregulärer Einreise gewährt. Nach der Festnahme von Mustapha Djemali und Abderrazek Krimi stellte der CTR seine Tätigkeit ein, was zu kritischen Unterbrechungen beim Zugang zu Asylverfahren und grundlegenden Dienstleistungen wie Gesundheitsfürsorge, Unterkunft und Kinderschutz führte.
Den beiden Menschenrechtsverteidigern wird auch die Versorgung mit notwendigen Medikamenten verweigert, wodurch ihre Gesundheit gefährdet ist.
Ich bitte Sie eindringlich, dafür zu sorgen, dass die Behörden alle Anklagen gegen Mustapha Djemali und Abderrazek Krimi fallen lassen und sie unverzüglich freilassen.
Bis dies umgesetzt ist, fordere ich Sie auf, dafür zu sorgen, dass die Behörden den beiden Männern den fortlaufenden Zugang zu den dringend benötigten Medikamenten ermöglichen.
Ich bitte Sie ausserdem, die gezielten Festnahmen von Menschenrechtsverteidiger*innen einzustellen und ihnen zu ermöglichen, in einem sicheren und förderlichen Umfeld ohne Repressalien zu arbeiten.
Hochachtungsvoll,
________________________
Kopie
Botschaft von Tunesien / Ambassade de Tunisie, Kirchenfeldstrasse 63, 3005 Bern
Fax: 031 351 04 45 / E-Mail: at.berne@diplomatie.gov.tn


